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Zuweisungen der 5 Promille 
 Auszahlung bis zum 31.12.24 
 Zahlungsanweisungen für 2023 

und auch für 2021 und 2022 
 Wichtig: Um den Betrag nicht zu 

verlieren, muss für noch nicht 
erhaltene Beträge der Iban-Code 
ins RUNTS-Register innerhalb 
30.09.25 für 2022 bzw. 30.09.26 
für 2023 eingeben werden 

 Link zu allen für die 5-Promille-
Zuweisung akkreditierten Südti-
roler Vereinen 

Nicht zu verpassende Termine 
 14.01.25: Webinar für Vereine, 

die im RUNTS-Portal eingetragen 
sind: Wie bringe ich Änderungen 
im RUNTS-Portal an? 

 16.01.25: Webinar mit Erläute-
rungen zur Hinterlegung der Bi-
lanz 2024 im RUNTS-Portal 

Nachdem die spezifischen Erläuterungen, die wir nach-

folgend auch kurz zusammenfassen, von Seiten des zu-

ständigen Ministeriums erfolgt sind, wurden nun wie 

wir erfahren haben, auch die Auszahlungen für die Ver-

eine seit einigen Tagen durchgeführt, sodass bis zum 

31.12.2024 die entsprechenden Gelder auf den hierfür 

vorgesehenen Konten der Organisationen überwiesen 

sind.  

Sollte es dennoch bei der einen oder anderen Struktur 

Verzögerungen und/oder Probleme geben, können Sie 

uns dies gerne mitteilen, und wir versuchen, mit Ihnen 

eine Lösung zu finden.  

Hilfreich sind von Seiten des DZE Südtirol KDS sicherlich 

der Link, mittels welchem Sie Einsicht nehmen können, 

was Ihnen über die 5 Promille als Auszahlung zusteht 

und zudem unsere beiden Webinare am 14.01.2025 

und 16.01.2025, mit welchen wir Ihnen erklären, wie 

Sie am besten Abänderungen im RUNTS-Portal vorneh-

men und auch die Bilanz hinterlegen können.  

Zur Erinnerung:  

Das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik hat in die-

sen Tagen einige wichtige und lang erwartete Zahlungs-

anweisungen veröffentlicht, die nicht nur die 5-Promil-

le-Zuwendungen für das Jahr 2023, sondern auch für 

die Jahre 2021 und 2022 betreffen. 

Die zitierten Zahlungen betreffen italienweit insgesamt 

fast 49.000 Einrichtungen, für die insgesamt mehr als 

230 Mio. Euro ausgezahlt wurden. 

Im Zusammenhang mit der 5-Promille-Aktion 2023 wur-

den eine erste und eine zweite Liste von Organisatio-

nen veröffentlicht, die einen Beitrag von weniger als 

500.000 Euro erhalten haben. 

Wichtig: 

Einrichtungen, die die Beträge für die 5-Promille-

Zahlungen 2022 und 2023 noch nicht erhalten haben 

Organisationen, die Begünstigte der 5-Promille-Rege-

lung 2023 und vielleicht auch der 5-Promille-Regelung 
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– Webinar für Vereine, die im RUNTS-Portal eingetragen sind: Wie 

bringe ich Änderungen im RUNTS-Portal an? (Zusammensetzung der Vereinsorgane und andere notwendige 

Anpassungen zur Mitgliederstruktur und Tätigkeit des Vereins)  

– Webinar für Vereine, die im RUNTS-Portal eingetragen sind: 

Wie bringe ich Änderungen im RUNTS-Portal an? (Zusammensetzung der Vereinsorgane und andere notwendi-

ge Anpassungen zur Mitgliederstruktur, zur Bankverbindung und Tätigkeit des Vereins)

Referent: Thomas Girotto 

– Webinar betreffend die Erläuterungen zur Hinterlegung der 

Bilanz 2024 im RUNTS-Portal  

– Webinar betreffend die Erläuterungen zur Hinterlegung der 

Bilanz 2024 im RUNTS-Portal 

Referent: Thomas Girotto  

2022 sind, aber in keiner der bisher ausgestellten Zah-

lungsanweisungen auftauchen, müssen sich so schnell 

wie möglich auf der Plattform des Einheitlichen natio-

nalen Registers des Dritten Sektors (RUNTS) anmelden, 

die Datei "5 Promille" auswählen, den Iban-Code (Bank-

konto) in das entsprechende Feld eingeben, den Akt di-

gital unterschreiben und dann abschicken. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt auf der RUNTS-

Plattform - falls noch nicht geschehen - auf jeden Fall 

durchgeführt werden muss, auch wenn sich die Iban im 

Vergleich zu früher nicht verändert hat. 

Die Fristen für diese Mitteilung und damit für den Er-

halt der fälligen Beträge auf dem Konto der Einrichtung 

sind auf jeden Fall folgende:  

30. September 2025, für die 5-Promille-Aktion 2022; 

30. September 2026, für die 5-Promille-Aktion 2023. 

Erfolgt die Aufnahme der Information zum Iban-Code 

ins RUNTS-Register nicht innerhalb der oben genannten 

Fristen, verliert die Einrichtung das Recht auf den Erhalt 

des Beitrags. 

Hier gibt es Einsicht in die vom DZE Südtirol vorbereite-

te Auflistung aller akkreditierten Südtiroler Vereine zu 

den 5-Promille-Zuwendungen: 

www.my-dze-csv.it/de/dashboard/5-mille 
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